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Bezug:  
a) Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzungen und Überweisungen an den allgemein bildenden Schulen 

(Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung) v. 19.6.1995 (Nds. GVBl. S. 184 und 440; SVBl. S. 182 und 330), zuletzt geändert durch 
Verordnung v. 11.8.2014 (Nds. GVBl. S. 241; SVBl. S. 455) 

 
b) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung“ v. 10.5.2012 (SVBl. S. 357 ber. S. 463), zuletzt 

geändert durch RdErl. v. 11.8.2014 (SVBl. S. 456) - VORIS 22410 - 
 
c) Verordnung für die Schulorganisation (SchOrgVO) v. 17.2.2011 (Nds. GVBl. S. 62; SVBl. S. 106), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 

Änderung schulrechtlicher Vorschriften vom 19.6.2013 (Nds. GVBl. S. 165; SVBl. S. 297) 
 
d) RdErl. „Kerncurricula, Rahmenrichtlinien und Curriculare Vorgaben für das allgemein bildende Schulwesen“ v. 1.10.2014 (SVBl. S. 525) 

- VORIS 22410 - 

 
e) RdErl. „Regelungen für den Religionsunterricht und den Unterricht Werte und Normen“ v. 10.5.2011 (SVBl. S. 226) - VORIS 22410 - 
 

f) RdErl. „Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen“ v. 5.12.2011 (SVBl. 2012 S. 6), zuletzt geändert durch RdErl. v. 11.8.2014 (SVBl. 
S. 453) - VORIS 22410 

 
g) Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen einschließlich der Freien Waldorfschulen 

(AVO-Sek I) v. 7.4.1994 (Nds. GVBl. S. 197; SVBl. S. 140), zuletzt geändert durch Verordnung v. 11.8.2014 (Nds. GVBl. S. 243; SVBl. S. 
456) 

 

h) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen 
einschließlich der Freien Waldorfschulen (EB-AVO-Sek I)“ v. 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 16, ber. S. 55), zuletzt geändert durch RdErl. v. 
11.8.2014 (SVBl. S. 457) - VORIS 22410 - 

 
i) Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) v. 17.2.2005 (Nds. GVBl. S. 51; SVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Verordnung 

v. 16.12.2011 (Nds. GVBl. S. 505, ber. 2012 S. 27; SVBl. 2012 S. 72, ber. S. 224) 
 
j) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (EB-VO-GO) v. 17.2.2005 (SVBl. S. 177, ber. 2006 S. 

453), zuletzt geändert durch RdErl. v. 4.2.2014 (SVBl. S. 116) - VORIS 22410 - 
 

k) Verordnung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung vom 22.1.2013 (Nds. GVBl. S. 23; SVBl. S. 66) 
 

l) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung“ v. 

31.1.2013 (SVBl. S. 67) - VORIS 22410 - 
 
m) RdErl. „Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen“ vom 1.12.2011 -32-81431- (SVBl. S. 481, ber. 2013 S. 223) - VORIS 22410 - 

 
n) RdErl. „Übertragung erweiterter Entscheidungsspielräume an Eigenverantwortliche Schulen“ v. 13.11.2013 -31-80009- (Nds. MBl. S. 

919; SVBl. 2014 S. 53), geändert d. RdErl. d. MK v. 1.8.2014 (SVBl. S. 442) - VORIS 22410 - 
 
o) RdErl. „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums“  v. 16.12.2011 - 33-81011 (SVBl. 2012 S. 149, ber. 2012 S. 223), 

geändert d. RdErl. d. MK v. 9.4.2013 - 33-81011 (SVBl. S. 221) - VORIS 22410 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Auszug - 
 
 

 
9. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule 
 
9.1  Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des 
Gymnasiums gehört es, den Schülerinnen und Schülern frühzeitig Möglichkeiten der 
Mitwirkung sowie Mitgestaltung in der Schule einzuräumen. Im Einzelnen gelten die §§ 72 
bis 87 NSchG. 
 
9.2  Die Schulleiterin oder der Schulleiter schafft entsprechende Rahmenbedingungen für 
eine altersgemäß angemessene Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an schulischen 
Entscheidungsprozessen und Fragen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören unter 
anderem: 
 

- Die Sicherstellung der Wahl der Schülervertretung sowie der Konferenzteilnahme von 
Schülervertreterinnen und Schülervertretern; 

- die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählte Schülervertretung; 
- die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratungen, die innerhalb der 

regelmäßigen Unterrichtszeit freizuhalten ist; 
- die Ermöglichung von bis zu jeweils vier Schülerversammlungen sowie 

Schülerratssitzungen im Schuljahr; 
- die Tätigkeit von SV-Beraterinnen und SV-Beratern der Schülerschaft. 

 
9.3  Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor grundsätzlichen 
Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Schülerschaft. Grundsätzlich bestehen ein 
Informationsrecht der Schülervertretung sowie eine Informationspflicht der Schulleiterin oder 
des Schulleiters und der Lehrkräfte. 
 
9.4  Die Einrichtung von eigenen Arbeitsgemeinschaften, die Durchführung von eigenen 
Veranstaltungen sowie die Mitteilungen der Schülervertretung sollen nach dem 
Bildungsauftrag des Niedersächsischen Schulgesetzes einen für die Schülerinnen und 
Schüler zur freien Gestaltung überlassenen Erfahrungsraum darstellen. Derartige Aktivitäten 
sind, soweit sie den Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes nicht 
widersprechen, von der Schule anzuregen, zu unterstützen und zu fördern. 
 
9.5  Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler fördern und 
eine breite Meinungsbildung gewährleisten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie die für 
politische, religiöse oder weltanschauliche Richtungen eintretenden Schülergruppen 
ermöglichen den Schülerinnen und Schülern sich zu artikulieren und ihre Meinung zum 
Ausdruck zu bringen. Das Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen dem Presserecht 
sowie den übrigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 87 Abs. 3 NSchG). 

 


